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und nach geſchehener Belehrung und nachdrücklicher Ermahnung ihr
das Glaubensbekenntnis der katholiſchen V abzunehmen. Wenn
die genannten erſonen Glieder der katholiſchen Kirche ſind, ſo unter
ieg ‘S keinem Anſtande, daſs ſie In der vorgeſchriebenen Form die
Ehe ſchließen und irchlich etraut werden, welchem Behufe
denſelben Ablegung des Manifeſtationseides, daſs ſie ſich eines
Hinderniſſes der giltigen und erlaubten Eheſchließung nicht bewuſst
eien, die kirchlichen Verkündigungen nachgeſehen werden.

Die Trauung, welcher eventuell auch die Dispens In der
verbotenen Zeit 1  EI. wird, kann Iin der ille, muſs aber ſe
verſtändli vor zwei vertrauten Zeugen geſchehen und werden Uer
Hochwürden auch zur ornahme derſelben In der Pfarrkirche
ermächtigt.

Bei Eintragung des Trauungsactes ohne fortlaufende Zahl iſt
In der Rubrik Anmerkung anzugeben, daſs die vorgenannten Perſonen
Qaut Trauungsſcheines vom October 1888 In St pri 1888
nach bürgerlichem Geſetze und jüdiſchen Gebräuchen die Ehe geſchloſſen
90

Wenn die mehrgenannten Perſonen der katholiſchen Kirche an-⸗-
ehören, ſo unterliegt die Qufe threr Kinder: Friederika, geboren
2 October 1885, Hermine, geboren December 1886, Gabriele,
eboren Jänner 1888 und Robert, geboren 27 pri 1889,
welche omit das ſiebente Lebensjahr noch nicht erreicht aben, nicht

keinem uſtande, ondern iſt Im des interconf. Geſetzes
vom Mai 1868, R.⸗G.⸗Bl 4  7 begründet.

Vom f.⸗e Ordinariate zu W., November 1891
Wien. ATr Kraſa
XVI Drohungen und Beſchädigungen ver

hinderte he. Titius ein minder begüterter Bauersſohn, hat
eine Bekanntſchaft mit Bertha, einer vermöglichen aber leichtfertigen
Bauerstochter, E auch anderen Liebhabern ehor ſchenkt, und
hofft, ſie heiraten zu können. Bertha aber findet indeſſen einen
anderen Bräutigam, Sempronius, welcher ihr mehr zuſagt und ſoll
nit demſelben chon zUum zweitenmale aufgeboten werden. Titius iſt
wüthend, nicht ſo faſt der Untreue jener Bertha, als wegen
Entgang dieſer guten Partie. Er ewinnt durch ein nicht
bedeutendes Geldgeſchenk ohne Mühe den ajus, einen edem
Muthwillen aufgelegten Burſchen, daſs ETL beſtimmten Orten
Drohbriefe niederlege, des Inhalts, daſs nicht bloß die Häuſer des
Sempronius und der Bertha, ondern auch noch fünfzehn andere
Häuſer niedergebrannt werden, enn dieſe Ehe nicht rückgängig
gemacht werde Zur Bekräftigung dieſer Drohungen ſolle Aju bei
einigen, in den Drohbriefen genau bezeichneten Häuſern möglichſt
viele Fenſter einwerfen und junge Bäume durch Abſchälen verderben.
98 alles führt aju getreulich QAus Und birklt Sempronius
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läſst ſich einſchüchtern und tritt von der beabſichtigten Ehe mit
Bertha zurü Es räg ſich nun! Wer iſt chuldig für die ein⸗
geworfenen Fenſter und verderbten Bäume Tſa 5 leiſten? Muſs
auch Bertha entſchädigt werden afur daſ ſie thren Bräutigam
gekommen iſt? Wenn aju bei Ausführung ſeines Auftrages
Ttappt und dann abgeſtraft wird, muſs ihn Titius afur ent⸗
ſchädigen?

Antwort ad In erſter Linie muſs itius als Auftrag⸗
geber den durch aju angerichteten Schaden erſetzen und den
ganzen Schaden; denn ETL iſt Causda principalis t. fficax damni. Daſs
eL nicht perſönlich QAbet Hand angelegt hat, gar nichts zur
O  6²2  ache ſt aber Titius nich imſtande oder nicht zu bewegen, den
Schadenerſatz leiſten, ſo Li leſe den andatar,
Cajus eran, und für den ganzen Schaden; iſt CauSa

Proxima t ffiCax damni. auch Im Namen eines andern
gehandelt hat Darnach hat aber das Recht, ſich Titius
halten, —um von ihm wieder entſchädigt werden, wenigſtens in⸗
ſoweit, als der geleiſtete Schadenerſa ſeinen erhaltenen Sündenlohn
überſteigt.

20 Für den verlorenen Bräutigam kann Bertha wohl nicht
entſchädigt werden, außer man wollte den Titius zwingen, daſs ETL

ſie heirate und damit wäre, wenn ſie ihn überhaupt mag, ihm
mehr geholfen als ihr Selbſt enn Titius egüter wäre, önnte
man ihn nicht verhalten, der verlaſſenen Bertha ſoviel Ausſteuer
geben, daſs ſie wieder einen Bräutigam nden kann; denn ſie iſt
ſchon vermöglich, und enn dieſer Punkt Iun Richtigkeit iſt, dann
ind die ländlichen Heiratscandidaten in den anderen Stücken nicht
zu ſehr feinfühlend. Wenn ſie aber dann trotz thre. Geldes „ſitzen“
leibt, ſo hat ſie ES durch ihre Leichtfertigkeit nicht beſſer verdient.
Sie hat ſich anläſs der beabſichtigten Heirat etwa Kleider und
Einrichtungsgegenſtände gekauft; aber dadurch leidet ſie keinen Schaden,
eil ſie für das ausgegebene eld die gleichwertigen Gegenſtände
beſitzt Zudem —

ſt aber Titius unter allen Umſtänden verpflichtet,
daſs ETL die Drohungen aufhebe und widerru

a0 Seinen andatar Cajus braucht Titius nicht 3u ent⸗
ſchädigen für das, was auf ſeine Ergreifung olg Cajus iſt nicht
gezwungen worden, EL hat ſich Freiwillig 3ur Ausführung des Auf⸗
trages bereit Tklärt und einen Lohn dafür Dadurch
hat EL einen Quaſi⸗Contract mit Titius geſchloſſen und die Folgen
dieſes Contractes auf ſich 7 da 10 die Möglichkeit, EL·;
griffen zu werden, vorausſehen muſste (Ct. Gury 67 702.)

Eberſtalzell. Pfarrvicar Auguſtin Rauch
VII (Communion der Ordensleute.) Im Jahr⸗

1889, 630 dieſer Zeitſchrift, iſt ausführlich die rage
beantwortet: Wer kann den Ordensleuten die Erlaubnis zUum eren


